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§ 7 
Struktur

Für die Struktur der Staatlichen Geologischen Kom
mission gilt der von der Staatlichen Plankommission 
bestätigte Strukturplan.

Arbeitsweise 

§ 8

(1) Die Grundsätze der Arbeitsweise der Mitarbeiter 
der Staatlichen Geologischen Kommission ergeben sich 
aus dem Gesetz vom 11. Februar 1953 über die Vervoll
kommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staats
apparates in der Deutschen Demokratischen Republik 
(GBl. I S. 117) und aus der Verordnung vom 10. März 
1955 über die Pflichten und Rechte der Mitarbeiter der 
staatlichen Verwaltungsorgane — Disziplinarordnung — 
(GBl. I S. 217).

(2) Die Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen 
Kommission haben eine hohe Verantwortung bei der 
Planung, Leitung und Durchführung und Kontrolle der 
geologischen Arbeiten. Sie haben die Politik der Ar- 
beiter-und-Bauern-Macht konsequent zu verwirklichen, 
bei der Lösung ihrer Aufgaben eng mit den Werktä
tigen zusamrnenzuarbeiten, sie mit der wirtschaftlich- 
politischen Zielsetzung vertraut zu machen, ihre In
itiative zu wecken und sie in die Planung und Leitung 
des Industriezweiges einzubeziehen.

(3) Die Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen Kom
mission sind verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit eine 
strenge Disziplin und Ordnung durchzusetzen und alle 
Erscheinungsformen von Bürokratismus zu bekämpfen. 
Sie haben zu sichern, daß die Volkswirtschaftspläne 
und die zu ihrer Vorbereitung und Durchführung er
gangenen Bestimmungen und Weisungen eingehalten 
werden.

(4) Die Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen Kom
mission führen ihre Aufgaben nach kollektiver Bera
tung in persönlicher Verantwortung durch.

§ 9

(1) Zur Verwirklichung der sozialistischen Leitungs
prinzipien fördert die Staatliche Geologische Kom
mission die aktive Mitwirkung der Werktätigen, der 
technischen und wissenschaftlichen Intelligenz und der 
Gewerkschaften an der Leitung des gesamten Tätig
keitsbereichs* der Staatlichen Geologischen Kommission 
und der ihr unterstehenden Betriebe und Einrichtungen. 
Die Hauptmethoden einer solchen Arbeitsweise sind:

a) der jährliche Abschluß der Betriebskollektivver
träge sowie die Kontrolle der Erfüllung der in den 
Betriebskollektivverträgen enthaltenen Verpflich
tungen,

b) die Förderung aller Formen des sozialistischen 
Wettbewerbs und die Anwendung der Neuerer
methoden in enger Zusammenarbeit mit der zu
ständigen Industriegewerkschaft,

c) die Förderung solcher Formen der Beteiligung der 
Werktätigen an der Leitung der Wirtschaft, wie 
Arbeitsbesprechungen, Produktionsberatungen, Pla
nungsaktive und anderer Aktive bzw. Kommissio
nen für spezielle Aufgaben,

d) die Vorbereitung und Durchführung technisch-öko
nomischer Konferenzen der Betriebe in enger Zu
sammenarbeit mit der zuständigen Industrie
gewerkschaft sowie den Betriebsgewerkschaftsorga
nisationen.

(2) Die Staatliche Geologische Kommission ist ver
pflichtet, dafür zu sorgen, daß die in den Produk
tionsberatungen und ökonomischen Konferenzen ge
faßten Beschlüsse verwirklicht werden und daß der Ab
schluß der Betriebskollektivverträge rechtzeitig erfolgt.

§ 10

Die Besetzung, die Arbeitsverteilung und die Ar
beitsweise der Staatlichen Geologischen Kommission 
werden im Stellenplan, im Arbeitsverteilungsplan und 
in der Arbeitsordnung der Staatlichen Geologischen 
Kommission geregelt.

§ И
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Die Staatliche Geologische Kommission wird im 
Rechtsverkehr durch den Leiter der Staatlichen Geo
logischen Kommission vertreten. Im Falle seiner Ver
hinderung vertritt ihn der Stellvertreter des Leiters.

(2) Andere Mitarbeiter der Staatlichen Geologischen 
Kommission oder sonstige Personen können nach Maß
gabe der ihnen vom Leiter schriftlich erteilten Voll
machten die Staatliche Geologische Kommission ver
treten.

5 12
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 15. Dezember 
1958 über das Statut der Staatlichen Geologischen Kom
mission (GBl. II 1959 S. 1) außer Kraft.

Berlin, den 25. Januar 1961

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

I. V.: G r e g o r  
Minister und Erster Stellvertreter des Vorsitzende*


